Fragen zur NVFR – Ausbildung im PSV


Welche Voraussetzung benötigt man ?
Gültige PPL-A Lizenz (ICAO) mit CVFR-Berechtigung 
oder PPL C mit Classrating TMG + CVFR-Berechtigung
oder PPL-A (JAR-FCL) Lizenz
Gesetzliche Grundlagen? Ausbildung erfolgt nach LuftPersV § 83:

(1) Inhaber von Erlaubnissen für Privatflugzeugführer und Privathubschrauberführer und Segelflugzeugführer mit der Klassenberechtigung für Reisemotorsegler, die nicht nach den Bestimmungen über die Lizenzierung von Piloten von Flugzeugen (JAR-FCL 1 deutsch) oder Hubschraubern (JAR-FCL 2 deutsch) ausgestellt worden sind, bedürfen zur Durchführung von Flügen bei Nacht einer Nachtflugqualifikation nach Maßgabe der Absätze 2 und 3.

(2) Fachliche Voraussetzungen für den Erwerb der Qualifikation sind:
1. die Berechtigung zur Durchführung kontrollierter Sichtflüge nach § 82 JuftPersV,

2. die Flugausbildung.

(3) Die Flugausbildung umfasst mindestens fünf Flugstunden mit Flügen unter Sichtflugbedingungen bei Nacht, davon drei Stunden mit Fluglehrer mit mindestens einer Stunde Überlandflugnavigation sowie fünf Alleinstarts und Alleinlandungen bis zum vollständigen Stillstand.

 Also: Mindestens  5 Flugstunden Nachtflug, davon
	1.
	mindestens 3 Flugstunden mit Lehrer

	2.  
	davon mindestens 1 Stunde Überlandflugnavigation

	3.
	5 Starts und Landungen nachts im Alleinflug, bis zum vollständigen Stillstand


Der Pilot sollte mit dem Flugzeug  bei Tag gut vertraut und in Übung sein. Die Ausbildung ist mit 2 - 3 Terminen abzuschließen. Wir beginnen mit einer Theorie-Einheit (Rechtliche Grundlagen, Flugplanerstellung, Flugplanung bei Nachtflügen,  physiologische und psychologische Besonderheiten). Die praktische Ausbildung beginnt mit Auffrischung von CVFR-Verfahren und/oder Wolkenflug bei Tag. Es folgen Dämmerungsflüge in die Nacht, Platzrunden bei Nacht und Nacht-Überlandflüge mit terrestrischer- und Funknavigation


Wie wird die Nachtflugberechtigung eingetragen, muss ich eine Prüfung machen ?
Die Nachtflugberechtigung wird durch Erstellung eines neuen Beiblattes zum Flugschein eingetragen. Voraussetzung hierfür ist die Bestätigung der Flugschule, hier PSV,  über die erfolgreich durchgeführte Ausbildung. Eine zusätzliche theoretische oder praktische Prüfung ist nicht abzulegen.


Kann der Funkverkehr nachts auch in deutsch durchgeführt werden (BZF II) ?
Ja ! Das BZF II für die deutsche Sprache reicht aus, allerdings natürlich nur in Deutschland und nur unter FL 100 !  
